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Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Ammel, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Stadtrates,  

 

aus dem Verfahren gemäß § 3 (1) BauGB liegen insgesamt 39 Stellungnahmen vor. Die 

Ergebnisse sind durch den Stadtrat zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren 

zu beachten. Diese sind im Folgenden zu würdigen 

 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst abgebildet, danach erfolgt die Abwägung mit einer 

kurzen Zusammenfassung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvor-

schlag. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Kai Schad   Thomas Zellmer/ag 

B.A. Landschaftsarchitektur  Dipl.-Geograf 

 

Boppard-Buchholz, September 2019 

 

 

 

Anlagen:  

Artenschutzrechtliche Vorprüfung  

Verkehrsabschätzung Bebauungsplan „Martinsheim/Ernteweg“ 

Verkehrsabschätzung Bebauungsplan „Verlängerung Eichenweg“  
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB 

 

Stellungnahme 1 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Abwägung: 

Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und pri-

vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3(1) BauGB sind 39 Stellungnahmen aus 

der Öffentlichkeit eingegangen. Sie werden in dem hier vorliegenden Dokument „gewür-

digt“, d.h. sie werden zunächst wiedergegeben (hier: in Kopie eingefügt), anschließend 

erfolgt eine Bewertung und schließlich wird – wo erforderlich - ein Beschluss zum Umgang 

mit den Einwendungen gefasst. Dies ist der formale Schritt der Abwägung. 

 

Die Abwägung im Detail erfolgt im weiteren Verlauf dieses Dokuments. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Punkt 2 der Stellungnahme bezieht sich auf den angrenzenden Bebauungsplan „Martins-

heim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Bis zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit war vorgesehen, das Planverfahren nach 

§ 13a BauGB (§ 13a Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchzuführen, welches, wie 

korrekt beschrieben, ein beschleunigtes Verfahren darstellt. Dieses beinhaltet gegenüber 

einem Bebauungsplanverfahren gemäß § 2ff BauGB ein geringeres Maß an Prüfungsschrit-

ten und Abstimmung.  

 

 

Unter anderem aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen hat die Verwaltung den 



Seite 4, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß § 3 (1) BauGB, September 2019 

 

 

 

Sachverhalt hinsichtlich der Verfahrensart nochmals eingehend geprüft und ist, auch nach 

Rücksprache mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, zu dem Ergebnis gelangt, dass der 

Planbereich dem Außenbereich zuzuordnen ist und hat dem Planungsträger daher einen 

Wechsel in das Verfahren nach § 13b BauGB empfohlen. 

 

Das Planverfahren wird folgend nach §13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflä-

chen in das beschleunigte Verfahren) durchgeführt. Demnach ist das beschleunigte Ver-

fahren unter gewissen Umständen auch bei Planungen im Außenbereich zulässig. Die Be-

dingungen hierzu sind im §13 b BauGB beschrieben: 

 weniger als 10.000 m² Grundfläche von Bebauungsplänen im sachlichen, räumli-

chen und zeitlichen Zusammenhang, 

 Wohnnutzung, 

 Zusammenhang zu bebauten Ortsteilen, 

 

Es wird im § 13b außerdem auf den §13a BauGB verwiesen. Dort sind weitere Bedingun-

gen zur Durchführung im beschleunigten Verfahren aufgelistet. 

 keine Vorhaben, welche eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, 

 Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Schutzgüter wie beschrieben in § 1 (6) Nr. 

7 b („Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes“) 

 Vorhaben mit Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG (Raumbedeutsame Planungen mit 

potenziell schädlichen Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienende Gebiete) 

 

Die Grundfläche von weniger als 10.000 m² wird von den beiden Bebauungsplänen „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und „Verlängerung Eichenweg“ gemeinsam eingehalten. Geplant ist 

eine Wohnnutzung im unmittelbaren Anschluss an bestehende Wohngebiete.  

 

Die Ausweisung von Wohngebieten bzw. die Errichtung von Wohngebäuden stellt kein 

prüfpflichtiges Vorhaben nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz dar. Die vorge-

sehenen Rodungen unterschreiten die Prüfgrenze (< 10.000 m²).  

 

Das Plangebiet liegt weit außerhalb von Natura 2000-Gebieten, negative Auswirkungen 

auf diese sind entsprechend nicht zu erwarten. Die Ausweisung eines Wohngebietes stellt 

kein Vorhaben im Sinne des § 50 Satz 1 BImSchG, ein allgemeines Wohngebiet stellt 

keine auch nur potenzielle Gefährdung eines anderen Wohngebietes dar. Auch die tempo-

rär geplante Baustraße führt nicht zur Notwendigkeit zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung.  

 

Für den angrenzenden, in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Martinsheim/Ernte-

weg“ wurde eine Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (UVP-Vorprüfung) erstellt, 

welche auch die temporäre Baustraße berücksichtigt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 

gemäß § 7 (2) UVPG keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen. Die Notwen-

digkeit zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht daher nicht. 

 

Die Bedingungen für ein beschleunigtes Verfahren nach § 13b BauGB werden im vorlie-

genden Bebauungsplan „Verlängerung Eichenweg“ mithin eingehalten. 

Eine Umweltprüfung ist auch im Verfahren gemäß § 13b BauGB angesichts der Auflagen 
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(u.a. beschränkte Größe des Gebiets bzw. der beiden Baugebiete zusammen, kein Erfor-

dernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung) nicht vorgesehen. Damit entfällt keineswegs die 

Berücksichtigung der Umweltbelange. Diese sind integraler Bestandteil der Begründung 

des Bebauungsplans und müssen dort ausgeführt werden. 

 

 

Beschlussvorschlag 1:  

Das Verfahren wird gewechselt und anstelle gem. § 13a BauGB zukünftig gem. § 13b 

BauGB durchgeführt. 

 

Die Umweltbelange werden im Verfahren gemäß § 13b BauGB berücksichtigt, eine for-

male Umweltprüfung ist nicht erforderlich und wird nicht durchgeführt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 
 

Abwägung: 

In der jüngeren Vergangenheit sind bei Starkregenereignissen Probleme in den Kellern 

mancher Häuser im Ernteweg entstanden. Die Häuser sind an den Mischwasserkanal im 

Ernteweg angeschlossen, der sowohl Regenwasser als auch Schmutzwasser aufnimmt.  

 

Die Entwässerungsplanung zum Bebauungsplan „Verlängerung Eichenweg“ sieht eine 

Trennung von Schmutz- und Regenwasser vor. Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser an 

das Trennsystem der Straße „Am Sonnenhang“ bzw. den Mischwasserkanal im „Eichen-

weg“ anzuschließen. Beide Kanäle werden später mit dem Mischwasserkanal des Ernte-

wegs zusammengeführt.  

 

Das Oberflächenwasser wird getrennt erfasst und im Baugebiet in einem Stauraumkanal 

zurückgehalten, der für 10-jährliche Niederschlagsereignisse dimensioniert wird. Zur Ent-

leerung ist ein gedrosselter Ablauf mit Anschluss an den Mischwasserkanal des Erntewegs 

vorgesehen. 

 

Das Baugebiet verändert das Abflussverhalten bei Starkregen. Oberflächenwasser des 

Baugebiets und des weiteren Einzugsgebiets wird zukünftig nicht mehr unkontrolliert 

hangabwärts (in Richtung „Am Sonnenhang“, „Eichenweg“ bzw. Ernteweg“) fließen.  
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Die Entwässerungsplanung für das Baugebiet sieht vor, auch Außenbereichswasser im 

Baugebiet aufzufangen und der Rückhaltung und Versickerung zuzuführen. Die Entwässe-

rungsplanung für das Baugebiet beachtet dabei die einschlägigen Regelwerke und berück-

sichtigt auch die Kapazität der bestehenden Kanäle. 

 

Bezüglich der Hochwasserproblematik am Kellbach hat die Verbandsgemeinde Mendig ein 

örtliches Hochwasservorsorgekonzept erstellt. Dazu haben u.a. mehrere Termine mit An-

liegern und der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Maßnahmen des örtlichen Hochwasser-

vorsorgekonzepts haben u.a. zum Ziel, durch Renaturierung und Wasserrückhaltung die 

durch die in den vergangenen Jahren aufgetretenen Hochwasserspitzen des Kellbachs 

aufgetretenen Auswirkungen zu verringern und gleichzeitig Vorsorge für einen hindernis-

freien Abfluss von Wassermassen aus dem Stadtgebiet zu treffen. 

 

Unter anderem im Rahmen der öffentlichen Veranstaltungen zum Hochwasservorsorge-

konzept wurde deutlich, dass selten auftretende Hochwasserereignisse nach Extremnie-

derschlägen so große Wassermengen in die Ortslage bringen können, dass auch ein we-

sentlich größerer Mischwasserkanal sie nicht mehr aufzunehmen vermag. Eine Vergröße-

rung des Kanals für die Aufnahme großer Wassermengen wurde auf konkrete Nachfrage 

als nicht zielführend zum Schutz gegen Extremniederschläge (und als wirtschaftlich nicht 

vertretbar) bezeichnet. Vielmehr sei ein oberflächlicher Abfluss einzuplanen. Wirksame 

Maßnahmen seien hier auch im individuellen Schutz von Gebäuden z.B. durch „Rück-

schlagklappen“ oder die Sicherung z.B. von Kellerschächten vor Oberflächenwasser zu 

sehen. 

 

Im Zuge der Planung der beiden Bebauungspläne „Martinsheim/Ernteweg“ und „Verlänge-

rung Eichenweg“ wurde eine hydraulische Berechnung der Kanalkapazität des Mischwas-

serkanals vom Ernteweg/Eichenweg bis zum „Zubringer“ (B 262) durchgeführt. Im Ergeb-

nis ist festzuhalten, dass die bestehende Infrastruktur im Ernteweg, Eichenweg und der 

Straße „Am Sonnenhang“ sowohl ohne als auch mit den beiden geplanten Bebauungsplä-

nen für 2-3-jährliche Niederschlagsereignisse ausreichend dimensioniert ist. Anders sieht 

es im weiteren Verlauf (Florinstraße, Schulstraße) aus. Hier ist der bestehende Mischwas-

serkanal bereits heute (ohne neue Baugebiete) bei einem zweijährlichen Regenereignis 

überlastet. Hier ist ein Ausbau der Infrastruktur bereits konkret vorgesehen. 
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Beschlussvorschlag 2:  

Die Entwässerungsplanung sieht vor, dass Oberflächenwasser zukünftig kontrolliert be-

wirtschaftet wird. Es wird aufgefangen, zurückgehalten und nur gedrosselt in das unter-

liegende Kanalsystem abgegeben. Die Entwässerungsplanung zum Baugebiet berücksich-

tigt dabei alle einschlägigen Regelwerke und die Kapazität der bestehenden Kanäle.  

 

Der Bebauungsplan „Verlängerung Eichenweg“ hat auch hinsichtlich der Einleitung von 

Schmutz- und Regenwasser vertretbare Auswirkungen auf die Situation der weiteren An-

lieger. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

Punkt 5 der Stellungnahme bezieht sich auf den angrenzenden Bebauungsplan „Martins-

heim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Planung sieht die Errichtung einer temporären Baustraße zwischen Plangebiet und 

L 120 vor. Gleichzeitig wird so das westlich gelegene Gebiet des Bebauungsplans „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ erschlossen. Der Landesbetrieb Mobilität hat mit Schreiben vom 

01.03.2018 keine Bedenken gegen die Herstellung der geplanten Baustraße geäußert. 

 

Baubedingter Verkehr, insbesondere Schwerlastverkehr wird damit um die bestehenden 

Wohngebietsbereiche gelenkt, eine besondere Beeinträchtigung der Straßen „Ernteweg“ 

sowie „Alter Beller Weg“, „Am Sonnenhang“ und „Eichenweg“ wird vermieden. Damit 

wird die häufig geäußerte Anregung aufgegriffen, die bestehenden Straßen nicht mit Bau-

verkehr zu belasten. 

 

Die konkretisierte Planung des Baugebiets „Martinsheim/Ernteweg“ sieht die Errichtung 

von bis zu 21 Einfamilienhäusern vor. Daraus lässt sich unter den Annahmen, dass a) 

max. 63 Bewohner hinzukommen, b) es sich überwiegend um Senioren handelt (keine 

Erwerbstätigkeit) und c) der ÖPNV keine Rolle spielt, ein Verkehrsaufkommen von bis zu 

185 Fahrten täglich abschätzen (vgl. Anlage 2).  

 

Die Planung des Baugebiets „Verlängerung Eichenweg“ sieht die Errichtung von bis zu 28 

Einfamilienhäusern vor. 
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Daraus lässt sich unter den Annahmen, dass dadurch a) max. 104 Bewohner hinzukom-

men, b) 4,0 Fahrten pro Bewohner anfallen und c) der ÖPNV keine Rolle spielt, ein Ver-

kehrsaufkommen von bis zu 448 Fahrten täglich abschätzen (vgl. Anlage 3). 

 

Die Summe von zusammen 633 Fahrten bedeutet, dass pro Haus 12,9 Fahrten täglich 

unternommen werden. Den Schätzungen liegen jeweils die „schlechteren“ Werte zu-

grunde, so dass das tatsächliche Verkehrsaufkommen darunter liegen dürfte. 

 

Das Baugebiet „Verlängerung Eichenweg“ ist im Osten an die Gemeindestraßen „Eichen-

weg“ bzw. „Am Sonnenhang“ angebunden. Im Nordwesten ist eine Anbindung an den 

östlichen Teil des Plangebietes „Martinsheim/Ernteweg“ vorgesehen. Es ist mithin anzu-

nehmen, dass sich der prognostizierte Verkehr auf mehrere Straßen verteilt. 

 

Die Straßen „Am Sonnenhang“ und „Eichenweg“ und „Alter Beller Weg“ sind in weiten 

Teilen ohne Bürgersteige gebaut. Unterschiedliche Verkehre, also Fuß-, Rad- und motori-

sierter Verkehr, teilen sich den Straßenraum. Dies erfordert erhöhte Rücksichtnahme von 

allen Verkehrsteilnehmern. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Bei Be-

darf muss langsamer gefahren werden.  

 

Planung und Ausbau der Straßen „Am Sonnenhang“ und „Eichenweg“ erfolgten bereits 

mit der Option der Verlängerung bzw. der Erweiterung des Baugebiets. Das entstehende 

zusätzliche Verkehrsaufkommen sowohl aus dem Bebauungsplan „Verlängerung Eichen-

weg“ als auch aus dem gleichzeitig entwickelten Bebauungsplan „Martinsheim/Ernteweg“ 

kann unter Berücksichtigung des Ausbaugrades des „Erntewegs“, des „Eichenwegs“ und 

der Straße „Am Sonnenhang“ von der bestehenden Verkehrsinfrastruktur aufgenommen 

werden. Aufgrund der Ausweisung als Wohngebiet entsteht in den angrenzenden Wohn-

lagen keine atypische Verkehrsbelastung.  

 

Die Errichtung einer dauerhaften Anbindung des Plangebietes über die rund 350 m ent-

fernte L 120 ist aus ökologischen, landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen zu-

rückzuweisen. Der Bau einer dauerhaften neuen Straße zur Vermeidung einer insgesamt 

als vertretbar einzuschätzenden zusätzlichen Belastung von bisher nicht übermäßig belas-

teten Wohnlagen ist nicht vertretbar. 

 

 

Beschlussvorschlag 3:  

Für die Bauphase ist von Seiten der Stadt Mendig vorgesehen, eine für den Schwerlast-

verkehr geeignete temporäre Zuwegung über die L 120 einzurichten. Der Bau einer neuen 

dauerhaften Zufahrt zum geplanten Wohngebiet wird zurückgewiesen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

Mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Abwägung: 

Es geplant, dass die Stadt als Erschließungsträger zumindest temporär Eigentümer aller 

Grundstücke wird. Sie verkauft die Grundstücke anschließend voll erschlossen und rech-

net damit auch - entsprechend den gesetzlichen Regelungen - die Kosten für die notwen-

dige Erschließung mit ab.  

 

Die Kosten für die innere Erschließung des Bebauungsplangebietes (Straßen, Kanal, etc.) 

werden über eine Umlage auf die Grundstückspreise gedeckt, zukünftige Kosten über Er-

schließungsbeiträge beglichen. Entsprechend entstehen der Stadt Mendig hier keine Kos-

ten. 

 

Bezüglich der Entwässerung in den Mischwasserkanal im Ernteweg wird auf die Ausfüh-

rungen unter Nr. 4 oben verwiesen. Demnach ergibt sich durch den geplanten Bebauungs-

plan „Verlängerung Eichenweg“ kein zusätzlicher Bedarf einer Kanalerweiterung/eines Ka-

nalneubaus. 

 

Bezüglich des Verkehrs wird auf die Ausführungen unter Nr. 6 oben verwiesen. Der zu-

sätzliche Verkehr aus dem geplanten Bebauungsplan kann demnach durch die bestehen-

den Straßen aufgenommen werden. Demnach ergibt sich durch den vorliegenden Bebau-

ungsplan auch kein Bedarf eines Ausbaus der Zufahrtsstraßen. 

 

Bei einer eventuellen Sanierung der bestehenden Infrastruktur werden alle Anlieger ent-

sprechend der gesetzlichen Grundlage und dem in Mendig geltenden Beitragsverfahren 

beteiligt. 

 

 

Beschlussvorschlag 4:  

Die vorgebrachten Bedenken sind gegenstandslos und werden zurückgewiesen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

Punkt 8 der Stellungnahme bezieht sich wiederum auf den angrenzenden Bebauungsplan 

„Martinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 2 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4.  

Bei dem angesprochenen oberflächlich fließenden Wasser bei Starkregen handelt es sich 

entweder um Außengebietswasser, das von den oberhalb liegenden Ackerflächen in das 

bestehende Baugebiet „Am Sonnenhang“ läuft oder um Wasser, das im Baugebiet ent-

steht.  

 

Der zweite Fall (Niederschlagswasser des bestehenden Baugebiets) ist nicht Gegenstand 

der vorliegenden Planung und nicht abwägungsrelevant. 

 

Hinsichtlich des Außengebietswassers, das den bestehenden Straßen des Baugebiets „Am 

Sonnenhang“ zuläuft, dürfte durch die vorliegende Planung eine Verbesserung eintreten. 

Außenbereichswasser wird am Rand des neuen Baugebiets „Verlängerung Eichenweg“ 

aufgefangen und der Versickerung zugeführt. Eine Weiterleitung an das bestehende Bau-

gebiet ist ausgeschlossen. Somit dürfte zukünftig das neue Baugebiet verhindern, dass 

Außengebietswasser das bestehende Baugebiet erreicht.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Siehe hierzu unter 1., Ziffer 6.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Zu Baulücken und Baulandentwicklung siehe unter 4 sowie unter 12, Ziffern 11 und 12. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Alle Belange werden ausführlich geprüft. 

 



Seite 12, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß § 3 (1) BauGB, September 2019 

 

 

 

Nähe zu Umweltschutzgebiet 

Das Bebauungsplangebiet „Verlängerung Eichenweg“ befindet sich im von Wohnbebau-

ung geprägten, weiten Tal des Kellbachs und ist von den westlich befindlichen Schutzge-

bieten und dem Naherholungsbereich räumlich weit getrennt. Das Plangebiet ist auch nicht 

selbst Teil einer wertvollen Landschaft, sondern intensiv genutzter Acker. Lediglich die 

Hecken- und Gebüschstruktur im westlichen Plangebiet ist als ökologisch wertvoll anzu-

sprechen und wird erhalten. Schutzgebiete sind mit Ausnahme des großräumigen Land-

schaftsschutzgebiets nicht betroffen. 

 

Durch das Vorhaben ist eine besonders wertvolle Naturlandschaft weder direkt noch indi-

rekt betroffen.  

 

 

Beschlussvorschlag 5: 

Die Befürchtung, dass ein besonderer Teil der schützenswerten Umwelt zugunsten von 

Bauland aufgegeben wird, ist unbegründet. Das Vorhaben befindet sich weit von ökolo-

gisch wertvollen Bereichen entfernt und beeinträchtigt diese nicht. Am Vorhaben wird 

festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

Zum Thema „Beschleunigtes Verfahren“ siehe unter 1., Ziffer 3. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Geologie 

Das Baugebiet „Verlängerung Eichenweg“ befindet sich nicht in einer starken Hanglage. 

Die Hangneigungen entsprechen denen der angrenzenden bebauten Gebiete. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 7.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Die abschließenden Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Die Planun-

gen sind maßvoll und vertretbar. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen werden ins-

gesamt als hinnehmbar angesehen.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 3 

 

Die Stellungnahme 3 ist in den Punkten 1-5 und 7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch 

mit der Stellungnahme 1 oben. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

 
 

Abwägung: 

Hangrutschungen sind unbedingt zu vermeiden, aber angesichts des moderaten Gefälles 

nicht zu vermuten. Dabei ist es Aufgabe der neuen Eigentümer, Niveauunterschiede aus-

zugleichen oder dauerhaft zu sichern.  

 

Durch geeignete Festsetzungen des Bebauungsplanes, die insbesondere die Entwässe-

rungsplanung berücksichtigen, kann ein „Abrutschen“ des Geländes ausgeschlossen wer-

den - auch im Interesse der zukünftigen Bauherren. 

 

 

Beschlussvorschlag 6: 

Die vorgebrachten Belange werden durch Festsetzungen und im Rahmen von Baugeneh-

migungen berücksichtigt.  

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

Entwässerung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4 und unter 2., Ziffer 1.   

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 4 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 
 

Die ersten Aufzählungen der Stellungnahme beziehen sich auf den angrenzenden Bebau-

ungsplan „Martinsheim/Ernteweg“ und sind im vorliegenden Verfahren nicht abwägungs-

relevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 6. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Baulücken sind in der Stadt und im angrenzenden Baugebiet „Am Sonnenhang“ durchaus 

vorhanden. Es wäre unbestritten aus wirtschaftlicher, ökologischer und städtebaulicher 

Sicht sehr zu begrüßen, diese zu nutzen statt neue Baugebiete auszuweisen. Hier sind der 

Stadt als Akteur der städtebaulichen Entwicklung jedoch die Hände gebunden, da sich 

diese Bauplätze in privater Hand befinden. Die Stadt Mendig hält keine Bauplätze vor. 

 

Es wird auf die Ausführungen unter 12., Ziffern 11 und 12 verwiesen. 

 

Der Vorschlag der Anhebung der Grundsteuer auf nicht bebaute Grundstücke wird derzeit 

auf Bundesebene diskutiert und ist im vorliegenden Bebauungsplanverfahren nicht abwä-

gungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  

Die Details des Bebauungsplans waren zum Verfahrensschritt gem. § 3 (1) BauGB (früh-

zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit) weder geregelt noch bekannt.  

 

Die in Auszügen aus §§ 1, 1a und 2 BauGB aufgeführten Belange werden bei der weiteren 

Planung berücksichtigt. Insbesondere in der Begründung des Bebauungsplans wird auf die 

Vorgaben des BauGB sowie anderer Gesetze wie Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaus-

haltsgesetz, Landeswaldgesetz u.a. eingegangen.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe hierzu unter Stellungnahme 1, Ziffer 3. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 5 

 

Die Stellungnahme 5 ist in den Punkten 1-7 in Teilen wortwörtlich, in weiteren Teilen 

inhaltlich identisch mit der Stellungnahme 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

Darüber hinausgehende Argumente: 

 

 
 

Abwägung: 

Beide Baugebiete werden nach dem Verfahren gemäß § 13b BauGB durchgeführt. Dieses 

erlaubt unter den besonderen Rahmenbedingungen den Verzicht auf Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen: Gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a (2) Nr. 4 BauGB „gelten 

in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 

des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt oder zulässig“. Nach § 1 a BauGB (3) Satz 6 ist ein Ausgleich 

„nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

sind oder zulässig waren.“ 

 

Eine Ausgleichsfläche ist daher nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Punkt 9 der Stellungnahme bezieht sich auf das Vorhaben „Martinsheim/Ernteweg“ und 

ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Dieser (politische) Aspekt der Stellungnahme ist im vorliegenden Bebauungsplan nicht 

abwägungsrelevant.  

 

Der Vorwurf der Vorteilsnahme wird zurückgewiesen.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Bauen am Ortsrand: 

Hausbesitzer müssen grundsätzlich damit rechnen, dass sich planerische Entwicklungen 

wie Straßenbau, Baugebiete, Hochspannungstrassen, etc. auch in ihrer Umgebung voll-

ziehen. Ein Recht auf Unveränderlichkeit der Landschaft hat ein Hausbesitzer nicht. 

 

Unmittelbar vor dem betreffenden Haus wurde bei der Planung und Ausführung des Bau-

gebiets „Am Sonnenhang“ eine Erschließungsstraße angelegt, aber nicht vollständig aus-

gebaut. Sie dient der späteren Erschließung einer nördlichen Erweiterung des Baugebiets. 

Damit ist offensichtlich, dass die Lage am Ortsrand nicht von Dauer sein dürfte und später 

ggfs. Verkehr über diese Straßen geführt wird.  

 

Bauen am Ortsrand löst keinen Anspruch darauf aus, dass die städtebauliche Entwicklung 

an dieser Stelle nicht fortgeführt wird. 

 

Bauen in Ausgleichsflächen: 

Im Rahmen einer Befreiung wurden von Seite des Stellungnehmenden im Bebauungsplan 

festgesetzte Ausgleichsflächen überbaut, welche an anderer Stelle entsprechend ersetzt 

werden mussten. Im vorliegenden Fall wird ein Wohngebiet auf Ackerflächen ohne beson-

deren ökologischen Wert ausgewiesen, die Fälle sind entsprechend nicht vergleichbar.  

 

 

Beschlussvorschlag 7:  

Der Bebauungsplan „Verlängerung Eichenweg“ hat keine unzumutbaren Auswirkungen 

auf die angrenzenden Wohngebiete. Der Verlust der Wohnlage am Ortsrand ist nicht zu 

beanstanden. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 

Verkehr  

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 6. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Die weiteren Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 6 

 

Die Stellungnahme ist in den Punkten 1-7 in Teilen wortwörtlich, in weiteren Teilen in-

haltlich identisch mit der unter 1., Ziffern 1-7 oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Abwägung: 

Der § 13b BauGB bezieht sich bei der Vorgabe von weniger als 10.000 m² (gleich 1 ha) 

auf die Grundfläche. Die Vorgaben des § 13 b BauGB werden eingehalten. Siehe hierzu 

auch unter 1., Ziffer 3. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Planung der Entwässerung beach-

tet. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Im Rahmen der Entwässerungsplanung zum Baugebiet „Verlängerung Eichenweg“ werden 

entsprechende Berechnungen vorgenommen. Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Autobahn A 61 liegt ca. 1,4 km von der nordöstlichen Ecke des tiefer als diese gele-

genen Plangebietes entfernt. Eine Überschreitung von Lärmschutzrichtwerten im Wohn-

gebiet ist aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. Eine Offenlegung der Landschaft 

erfolgt nicht. Somit ist auch nicht zu erwarten, dass durch den Bebauungsplan der Lärm 

in anderen Bereichen zunimmt.  

 

 

Beschlussvorschlag 8: 

Es ist nicht zu erwarten, dass es durch die vorliegende Planung zu einer deutlichen Zu-

nahme von Lärm von der Autobahn oder zur Überschreitung von Lärmschutzrichtwerten 

kommen wird. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 
 

Abwägung: 

Das abgegrenzte Trinkwasserschutzgebiet „Erlental/Mendig“ liegt über 700 m westlich 

des westlichen Rands des Baugebiets, das Trinkwasserschutzgebiet im Entwurf „Weibern-

Rieden-Süd-Ost“, Zone III ebenfalls > 700 m in gleicher Richtung. Beide sich überdecken-

den Gebiete befinden sich flussaufwärts des Kellbachs und sind vom Plangebiet geogra-

fisch durch das Tal des Bellbaches getrennt. Eine Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten. 
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Beschlussvorschlag 9: 

Eine Beeinträchtigung des Wasserschutzgebiets durch das geplante Vorhaben kann offen-

sichtlich ausgeschlossen werden. Die Untere Wasserbehörde wird im weiteren Verfahren 

beteiligt. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

Das Naturschutzgebiet „Hochstein“ befindet sich über 700 m westlich der westlichsten 

Plangebietsgrenze. Der § 3 der Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet „Hochstein“ 

vom 19. Juni 1987 definiert den Schutzzweck des Gebietes: 

 
 

Aufgrund der Lage jenseits des Bachtales des Bellbaches ist eine klare räumliche Trennung 

zum Naturschutzgebiet gegeben. Die Planungen haben daher keinerlei Auswirkungen auf 

die Geologie, Lebensräume oder die landschaftliche Schönheit und Eigenart des Natur-

schutzgebietes. Potenzielle Sichtbeziehungen bestehen nur punktuell und werden mit Blick 

auf die bestehenden Vorbelastungen durch den existierenden Siedlungskörper nicht be-

einträchtigt. 

 

 

Beschlussvorschlag 10: 

Eine Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes „Hochstein“ durch das geplante Vorhaben 

kann offensichtlich ausgeschlossen werden. Die Untere Naturschutzbehörde wird im wei-

teren Verfahren beteiligt. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 3. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 7 

 

Die Stellungnahme ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit der 

unter 1., Ziffern 1-7 oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Punkt 9 der Stellungnahme betrifft das Bebauungsplanverfahren „Martinsheim/Ernte-

weg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Stadtentwicklung 

Die Stadt Mendig ist bestrebt, den Ortskern bzw. die Ortskerne als Wohn- und Versor-

gungsorte zu sichern und ihre innere Erschließung den sich laufend wandelnden Anforde-

rungen anzupassen. Für diese Maßnahmen der Innenentwicklung bedient sie sich u.a. der 

Programme der Städtebaulichen Sanierung (Niedermendig) und der Dorferneuerung (Ober-

mendig).  

 

Einfachste Form der Innenentwicklung wäre die Bebauung der zahlreichen Baulücken. Hier 

wird auf die Ausführungen unter 12., Ziffern 11 und 12 verwiesen. 

 

Die weitere Entwicklung einer Gemeinde und zumal eines Grundzentrums wie Mendig 

kann jedoch nicht nur im Innenbereich stattfinden. Vielmehr gibt es zahlreiche Bürger, die 

kein altes Haus sanieren, sondern neu bauen wollen, dies natürlich gerne am Stadtrand. 

Da die Stadt hier im Wettbewerb mit anderen Gemeinden steht, wird neben der Innenent-

wicklung eine moderate Entwicklung von Neubaugebieten angestrebt. 

 

Im Sinne der weiteren Stadtentwicklung und im Sinne der Daseinsfürsorge kann die ge-

samtstädtische Entwicklung daher nur durch ein Nebeneinander von Innenentwicklung 

und maßvoller Erschließung neuer Baugebiete erfolgen. 

 

 

Beschlussvorschlag 11: 

Am vorliegenden Bebauungsplan als maßvollem Schritt zur Entwicklung in den Außenbe-

reich wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Stellungnahme 8 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Abwägung: 

Zum Thema Interessenabwägung siehe unter 1., Ziffer 1. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 6. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 9 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Abwägung: 

Bürgerversammlung am 17.05.2017 

Die Aussagen zum Vorhabenträger beziehen sich auf das angrenzende Bebauungsplanpro-

jekt „Martinsheim/Ernteweg“. Die weiteren Hinweise und die Anmerkung am Rand werden 

zur Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Die Stellungnahme ist in den folgenden Punkten 1-7 in Teilen wortwörtlich, in weiteren 

Teilen inhaltlich identisch mit der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

Unter Punkt 8 wird auf eine weitere (individuelle) Stellungnahme verwiesen: 
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Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Eingaben sind nicht abwägungsrele-

vant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Die weitere Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanverfahren 

„Martinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 10  

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4 sowie unter 4., Ziffer 1. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 6. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 11 

 

Es wird um die Bereitstellung von Unterlagen gebeten und erste Hinweise zu erwarteten 

Tierarten gegeben. Eine Stellungnahme ist damit nicht verbunden. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise zu den erwarteten Tierarten werden zur Kenntnis genommen und beziehen 

sich bei der Beschreibung der Lebensräume offensichtlich auf das angrenzende Bebau-

ungsplanprojekt „Martinsheim/Ernteweg“. 

 

Im Rahmen des vorliegenden Projektes wird ausschließlich auf intensiv genutzte Ackerflä-

chen und ihre artenarmen Randstreifen in den bestehenden Naturhaushalt eingegriffen. 

Aufgrund der vorgefundenen Strukturen sind die betroffenen Flächen von sehr geringem 

Wert für den Biotop- und Artenschutz. Das Plangebiet weist außerdem eine erheblich grö-

ßere Entfernung zu den nächsten Schutzgebieten auf (ca. 700 m). Eine Beeinträchtigung 

der benannten Arten ist daher nicht zu erwarten. Entsprechende Ausführungen werden 

im Rahmen der Bebauungsplanunterlagen vorgelegt werden.  

 

Alle erforderlichen Unterlagen werden im Laufe des weiteren Verfahrens offen gelegt und 

werden dann auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Mendig zur Verfügung gestellt. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 12 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Die folgende Stellungnahme bezieht sich unter den Punkten 1-3, 5 auf das angrenzende 

Bebauungsplanprojekt „Martinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht 

abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die rechtlichen Vorgaben des Baugesetzbuches werden eingehalten. Die Planungen wur-

den gegenüber dem ersten Entwurf um Details wie z.B. eine temporäre Baustraße im Sinne 

der Anwohner und weiteren Einwendungen ergänzt.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Der Einwand bezieht sich vermutlich auf das Verfahren „Martinsheim/Ernteweg“. Das 

Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ ist im Flächen-

nutzungsplan vollständig als Wohnbaufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan muss 

mithin nicht geändert oder angepasst werden.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Siehe oben unter 1., Ziffer 3. 

Eine Beeinträchtigung des ca. 600 m entfernten Naturschutzgebiets durch das Vorhaben 

kann ausgeschlossen werden, ein zusätzlicher Abstand ist nicht erforderlich. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe oben unter 1., Ziffer 4.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Erforderliche Unterlagen werden zum nächsten Verfahrensschritt (Offenlage gem. §§ 3 (2) 

und 4 (2) BauGB) offengelegt.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Die Auswahl eines geeigneten Planungsbüros liegt in der Entscheidungshoheit der Stadt 

Mendig als Planungsträger. Eine Ausschreibung dieser Planungsleistungen als Standard-

leistung nach der HOAI ist nicht erforderlich.  

 

Die Vergabe erfolgte bei wirtschaftlich vergleichbaren Angeboten unter dem Gesichts-

punkt, dass der Vorhabenträger des Bebauungsplans „Martinsheim/Ernteweg“ sich bereits 

für einen Planer entschieden hatte und die räumliche und inhaltliche Nähe beider Bauge-

biete für eine Vergabe an den gleichen Planer sprach.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
(Anlage: Luftbildkarte DIN A4 mit 19 umgrenzten Flächen und dem Einschrieb „Bitte die 

19 kl. Gebiete prüfen und Gründe nennen, warum nicht erst dort gebaut wird!!“ 

 

Abwägung: 

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ ist im Flächennutzungs-

plan als Wohnbaufläche dargestellt und mithin seit Längerem als städtebauliche Entwick-

lungsfläche vorgesehen. Die Fläche ist städtebaulich geeignet, gut erschlossen bzw. er-

schließbar und aus naturschutzfachlicher Sicht relativ konfliktarm.  

 

Eine Alternativenprüfung im geforderten Umfang ist nicht erforderlich.  

 

 

Beschlussvorschlag 12: 

Die angeregte Prüfung von 19 alternativen Bauflächen ist nicht erforderlich und wird zu-

rückgewiesen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Abwägung: 

Die Entwicklung von Bauland erfordert die Bereitschaft der Eigentümer, ihren Grund und 

Boden zu veräußern oder zumindest einen Beitrag für die Erschließung zu leisten (und im 

Besitz der Flächen zu bleiben). Die Stadt strebt neben der Innenentwicklung auch eine 

moderate Entwicklung von neuen Baugebieten an (siehe hierzu unter 4. oben). 

 

Wenn nicht alle Besitzer von Bauerwartungsland ihre Grundstücke der Gemeinde anbieten, 

sind der Stadt die Hände gebunden. Sie kann dann entweder auf die weitere Bebauung 

an dieser Stelle verzichten oder den Eigentümern erschlossenes Bauland zurückgeben – 

mit dem Nachteil, dass diese Grundstücke evtl. nicht auf den Markt kommen und zunächst 

Baulücken bleiben. 

 

Die Stadt ist sehr daran interessiert, vor Entwicklung und Erschließung eines Baugebiets 

alle Grundstücke zu erwerben und danach mit Bauverpflichtung wieder zu veräußern. So 

könnte die Entwicklung von Baulücken verhindert werden. Dies gelingt (nicht nur der Stadt 

Mendig) leider nicht in allen Fällen.  

 

Die Baulandpolitik ist dem Vorhaben nicht entgegenzuhalten.  

Die Hinweise zum Vertrauen in die Stadt werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe oben unter 1., Ziffer 6. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Siehe oben unter 4.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die abschließende Forderung wird zur Kenntnis genommen. Auf die Argumente des Stel-

lungnehmenden wird im Detail oben eingegangen.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 13 

 

Die Punkte 1-8 der Stellungnahme 13 sind wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit denen 

unter 1. und 5. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Auf die zahlreichen Anre-

gungen wurde z.B. durch die Absicht zur Anlegung einer temporären Baustraße angemes-

sen reagiert.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 14 

 

Die Stellungnahme 14 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

denen unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 
 

Abwägung: 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zum Thema der Verkehrserschlie-

ßung der Baugebiete siehe unter 1., Ziffer 6 oben. Damit dürften die Bedenken in weiten 

Teilen ausgeräumt sein. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 15 

Stellungnahme 16 

 

Die Stellungnahmen 15. und 16 sind gleichlautend und geben folgendes zu bedenken: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Stellungnahmen sind in den Punkten 1-6 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

denen unter 1. Ziffern 1, 3 bis 5 und 7 oben.  

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  
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Stellungnahme 17  

 

Die Stellungnahme 17 ist in den Punkten 1-6 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

denen unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 
 

Abwägung: 

Zum Thema der Verkehrserschließung der Baugebiete siehe unter 1., Ziffer 6 oben. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 18  

 

Die Stellungnahme 18 bezieht sich in Punkt 1 auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt 

„Martinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

 

Die Stellungnahme ist in den weiteren Punkten 2-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch 

mit denen unter 1. oben.  

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  
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Stellungnahme 19  

 

 

Die Stellungnahme 19 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

denen unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe oben unter 3. Ziffer 6 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Punkt 9 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Im zurückliegenden Verfahren gem. § 3 (1) BauGB (frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit) wurde die gesetzlich vorgeschriebene Frist von 4 Wochen zur Einsichtnahme und 

Stellungnahme eingehalten.  

 

 

 

Das Vorhaben wurde bzw. wird nicht in besonderer Eile durchgezogen, sondern vielmehr 
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mit der nötigen Gründlichkeit geplant. Seit der frühzeitigen Beteiligung sind bereits meh-

rere Monate vergangen. 

 

Während der anstehenden Offenlage sind erneut 4 Wochen Zeit für Stellungnahmen vor-

gesehen. Ein besonderer Bedarf, die Frist zu verlängern, wird nicht gesehen. 

 

Im Rahmen der Planung kommt es zum Verlust von Ackerflächen ohne Wege, ein Verlust 

von Naherholungsgebieten kann nicht attestiert werden. 

 

 

Beschlussvorschlag 13: 

Die Anregung wird zurückgewiesen. Ein besonderer Bedarf, die Frist zu verlängern, wird 

nicht gesehen. Es bleibt bei den üblichen gesetzlichen Fristen. Ein Verlust von Naherho-

lungsflächen ist nicht zu befürchten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 

 
 

Zur Abwägung der unterschiedlichen Interessen wird auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 

1 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 20 

Stellungnahme 21 

Stellungnahme 22 

Stellungnahme 23 

 

Die Stellungnahmen 20, 21, 22 und 23 sind den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich 

identisch mit der unter 1., Ziffern 1-7 oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  
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Stellungnahme 24 

 

Die Stellungnahme 24 ist in den Punkten 1-5 und 7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch 

mit der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Die Hinweise zum Verkehrskonflikt, zumal während der Bauphase, werden zur Kenntnis 

genommen. Es wird auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 6 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Lärm der gepflasterten Straßen 

Im Umfeld des geplanten Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ sind die Straßen 

„Eichenweg“ und „Am Sonnenhang“ sowie der „Alte Beller Weg“ gepflastert. Der „Ernte-

weg“ dagegen ist weitgehend asphaltiert. Da eine dauerhafte Zuwegung aus dem geplan-

ten Bebauungsplan in die Straßen „Am Sonnenhang“ und „Eichenweg“ geplant ist, trifft 

die Anregung das vorliegende Vorhaben. 

 

Gemäß § 2 (1) der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) ist zum Schutz der Nach-

barschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche bei dem Bau 

oder der wesentlichen Änderung [von Straßen] sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten den Immissions-

grenzwert von 59 Dezibel (A) am Tag und 49 Dezibel (A) in der Nacht nicht überschreitet. 

Darüber hinaus gelten die Richtwerte der TA-Lärm, welche für Wohngebiete Richtwerte 

von 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) des Nachts vorsieht. 

 

 

Für den Fall, dass die Grenzwerte überschritten sein sollten, müsste mit geeigneten Maß-

nahmen Abhilfe geschaffen werden. Bei Lärm unterhalb der Grenzwerte wird davon aus-
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gegangen, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht gegeben ist. Er ist zu tolerie-

ren.  

 

Es gibt – mit Ausnahme des Hinweises des Stellungnehmenden - keinen weiteren Hinweis 

auf eine hohe Lärmbelästigung oder gar darauf, dass die Grenzwerte überschritten wären.  

 

 

Beschlussvorschlag 14: 

Die Geräuschentwicklung des Straßenverkehrs muss die zulässigen Grenzwerte einhalten.  

 

Eine Geräuschentwicklung unterhalb der Grenzwerte ist zu tolerieren und kann dem ge-

planten Bebauungsplan „Verlängerung Eichenweg“ nicht entgegengehalten werden.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja Nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Stellungnahme 25 

 

Die Stellungnahme 25 ist in den Punkten 1-4 sowie 6 und 7 wortwörtlich oder inhaltlich 

identisch mit der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

Punkt 5 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 
Abwägung: 

Siehe oben unter 12., Ziffer 12. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 26 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt 

„Martinsheim/Ernteweg“ und sind im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Zu den Themen Starkregen und Überschwemmungsgefahr wird auf die Ausführungen un-

ter 1., Ziffer 4 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 27 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Die folgenden Ausführungen der Stellungnahme beziehen sich auf das angrenzende Be-

bauungsplanprojekt „Martinsheim/Ernteweg“ und sind im vorliegenden Verfahren nicht 

abwägungsrelevant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Bezüglich des gewählten Verfahrens wird auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 3 oben 

verwiesen. Die Stellungnahme zum Thema Wald bezieht sich auf das angrenzende Bebau-

ungsplanprojekt „Martinsheim/Ernteweg“, Rodungen sind im Plangebiet nicht vorgesehen.  

Ein (erneuter) Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Hinsichtlich der Bereitstellung von Unterlagen im Internet wird für den anstehenden Of-

fenlage-Prozess eine Bereitstellung auf den Internetseiten der Verbandsgemeinde zuge-

sagt. Dort werden dann für die Zeit der Offenlage alle erforderlichen Dokumente hinterlegt. 

Die Mitteilung über den Zeitraum der Offenlage erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Zur Hochwasserproblematik und den bei Starkregen überfluteten Kellern wird auf die Aus-

führungen unter 1., Ziffer 4 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Punkt 5 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Zum Thema Verkehr wird auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 6 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Punkt 7 der Stellungnahme bezieht sich wiederum auf das angrenzende Bebauungsplan-

projekt „Martinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrele-

vant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

Zur Beauftragung des Planungsbüros wird auf die Ausführungen unter 12. oben verwie-

sen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Die weiteren Hinweise und Wünsche werden zur Kenntnis genommen.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 28 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

  
 

Die Ausführungen unter den Punkten 1-9, 12 und 16-19 beziehen sich auf das angren-

zende Bebauungsplanprojekt „Martinsheim/Ernteweg“ und sind im vorliegenden Verfahren 

nicht abwägungsrelevant.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Es wird auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 4 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Planungen sind den Werken bekannt. Sie werden als Träger öffentlicher Belange auch 

formal in das Verfahren eingebunden. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Abwägung: 

Es wird auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 6 verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Abwägung: 

Üblicherweise konkretisieren sich die Planungen im Laufe eines (Bebauungsplan-) Verfah-

rens. Mit Beginn des Verfahrens bestanden für das geplante Vorhaben erste Überlegungen 

im Sinne der Lage und einer Gebietsabgrenzung. Für die Einleitung des frühzeitigen Ver-

fahrens waren die Unterlagen damit hinreichend genau.  

 

Zum nächsten Verfahren gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB werden die dann konkreten 

Planungen mit allen erforderlichen Unterlagen veröffentlicht und auch auf der Homepage 

der Verbandsgemeindeverwaltung zu finden sein. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Abwägung: 

Zur Beauftragung des Planungsbüros wird auf die Ausführungen unter 12. oben verwie-

sen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 



Seite 53, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß § 3 (1) BauGB, September 2019 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Stellungnahme bezieht sich zumindest teilweise auf das angrenzende Bebauungsplan-

projekt „Martinsheim/Ernteweg“. Der Stadtrat befasst sich in weiteren Sitzungen mit den 

(konkretisierten) Planungen. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 29 

 

Die Stellungnahme 29 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

der unter 1. und 2. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 

 
Abwägung: 

Es wird auf die Ausführungen unter 19. Ziffer 10. verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  
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Stellungnahme 30 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Thematik der „Untergrundpläne“ (Leitungspläne) ist im vorliegenden Verfahren nicht 

abwägungsrelevant und betrifft die Bauausführung.  

Der Anhang ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit der Stellung-

nahme unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
Abwägung: 

Die Stellungnahme bezieht sich auf Bereiche außerhalb des Plangebietes ohne direkten 

Einfluss auf die Planung.  

Hinsichtlich der Entwässerung siehe unter 1., Ziffer 4 oben. 

Die Thematik der „Untergrundpläne“ (Leitungspläne) ist nicht abwägungsrelevant und be-

trifft die Bauausführung.  

Ein (erneuter) Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 31 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Abwägung: 

Siehe oben unter 1., Ziffer 6. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 



Seite 57, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß § 3 (1) BauGB, September 2019 

 

 

 

Stellungnahme 32 

 

Die Stellungnahme 32 ist in den Punkten 1-4 sowie 6 bis 8 wortwörtlich oder inhaltlich 

identisch mit der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise zu den Schwierigkeiten bei Starkregen im Baugebiet „Am Sonnenhang“ wer-

den zur Kenntnis genommen. Sie sind im vorliegenden Bebauungsplanverfahren „Verlän-

gerung Eichenweg“ nicht abwägungsrelevant. 

 

Es wird weiterhin auf die Ausführungen unter 1., Ziffer 4 oben verwiesen. 

 

Bezüglich der Einspruchsfristen und Informationen wird auf die Ausführungen unter 19., 

Ziffer 10 oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  
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Stellungnahme 33 

 

Die Stellungnahme 33 ist in den Punkten 1-6 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

der unter 1., Ziffern 1-7 oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

Punkt 7 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 34 

Stellungnahme 35 

 

Die gleichlautenden Stellungnahmen 34 und 35 sind in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder 

inhaltlich identisch mit der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

 

Punkt 8 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 36 

 

Die Stellungnahme 36 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

Punkt 8 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
Zum Thema Naherholung wird auf die Ausführungen unter 2. oben verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Wertverlust von Immobilien  

Die Befürchtung einer pauschalen, deutlichen, mehr als kurzfristigen und eindeutig durch 

das geplante Bauvorhaben hervorgerufenen Wertminderung von Immobilien wird aus meh-

reren Gründen als nicht realistisch angesehen: 

 

Der Immobilienmarkt wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Dabei gilt für die 

Preisbildung bei Häusern und Grundstücken derselbe Marktmechanismus wie für jedes 

andere Gut. Die Wechselbeziehung zwischen Angebot und Nachfrage wird von Faktoren 

wie Größe, Baujahr oder Ausstattung eines Objekts ebenso bestimmt wie von allgemeinen 

Kriterien wie Lage und Erreichbarkeit, regionale Wirtschaftsstrukturen oder Standort-

Image. Bauliche Veränderungen im Umfeld können den lokalen Immobilienmarkt irritieren 

– von dem nächsten Baugebiet über den geplanten Bau einer Umgehungsstraße, industri-

elle Großprojekte bis zu Stromtrassen oder Windenergieanlagen. 

 

Hausbesitzer müssen grundsätzlich damit rechnen, dass sich planerische Entwicklungen 

wie Straßenbau, Baugebiete, Hochspannungstrassen, etc. auch in ihrer Umgebung voll-

ziehen. Ein Recht auf Unveränderlichkeit der Landschaft hat ein Hausbesitzer nicht – hat 

er doch selbst vor Jahren mit seinem Bau in die Landschaft eingegriffen. 

 

In Summe ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben zu einem größeren oder gar erhebli-

chen Wertverlust führt, der der Planung eines weiteren Baugebiets entgegenzuhalten 

wäre. 

Beschlussvorschlag 15: 

Die Befürchtung eines erheblichen Wertverlusts von bestehenden Immobilien durch das 
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Vorhaben wird zurückgewiesen. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

Baulärm 

Die Thematik von Baulärm ist im Rahmen von baulichen Maßnahmen unvermeidbar und 

entsprechend im gesetzlichen Rahmen zu dulden. Darüber hinaus dürfte bei einem Ab-

stand von mehr als 400 m zum südwestlichen Rand des Baugebiets nicht von einer we-

sentlichen Beeinträchtigung durch Baulärm auszugehen sein. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Wohn- und Arbeitsqualität 

Mit dem Vorhaben geht eine Beeinträchtigung des Wohnumfelds bzw. der Wohnqualität 

einher, z.B. durch mehr Störungen während der Bauzeit, ggfs. durch einen veränderten 

Ausblick (auf Häuser, wo vorher Acker war) und mehr Verkehr in der Zuwegung.  

 

Zu den einzelnen Aspekten wird auf die Ausführungen unter 1. oben verwiesen.  

 

Eine erhebliche oder gar eine unzulässige Verschlechterung der Wohnqualität ist jedoch 

nicht zu befürchten.  

 

 

Beschlussvorschlag 16: 

Eine unzulässige Veränderung der Wohn- und Lebensqualität durch das Vorhaben wird als 

unbegründet zurückgewiesen. An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Stellungnahme 37 

 

Die Stellungnahme 37 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

Punkt 8 der Stellungnahme bezieht sich auf das angrenzende Bebauungsplanprojekt „Mar-

tinsheim/Ernteweg“ und ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 38 

 

Die Stellungnahme 38 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 
 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 39 

 

Die Stellungnahme 39 ist in den Punkten 1-7 wortwörtlich oder inhaltlich identisch mit 

der unter 1. oben. 

Ein erneuter Beschluss ist hier nicht erforderlich.  

 

 
 

Siehe hierzu unter 1., Ziffer 4.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 


